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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1992

Norm

ABGB §1091 A1

Rechtssatz

Bei kombinierten Bestandverträgen ist die Hauptsache in wirtschaftlicher Hinsicht - nach der Verkehrsau assung -

maßgebend; dieselben Parteien können aber auch je einen Pachtvertrag und einen Mietvertrag abschließen.

Entscheidungstexte

4 Ob 535/92

Entscheidungstext OGH 07.07.1992 4 Ob 535/92

7 Ob 587/92

Entscheidungstext OGH 03.09.1992 7 Ob 587/92

Beisatz: Dabei kommt es aber nicht auf die von ihnen gewählte Bezeichnung, sondern vielmehr auf die wahre

Absicht an. (T1)
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